
             
 
 

Information des Bürgermeisters 

02/2017 

Liebe Golserinnen und Golser!             Gols, im Jänner 2017 
 

Mit der Serie "Information des Bürgermeisters" möchte ich über Aktuelles berichten und Sie über wichtige 
Angelegenheiten informieren: 

 
 

 
 

 

 

 

BERATUNG FÜR SCHÜLER und ELTERN 
 

Ort:  Neue Mittelschule Gols    (1. Stock) 

Zeit:   jeweils Montag von 15:00 – 16:30 Uhr 

Termine: 09.01.2017 + 16.01.2017 + 23.01.2017 + 30.01.2017 
                         (kostenfrei, keine Voranmeldung notwendig)  
 

Ansprechpartner: Michael Schmalhofer, Tel. 02167/20874 
 

 

BERATUNG UND PSYCHOTHERAPIE 

FÜR SCHÜLER/INNEN UND ANGEHÖRIGE 
 

Ort:              Neue Mittelschule Gols (1.Stock) 

Zeit:             jeweils Mittwoch von 13:30 -15:10 Uhr 

Termine:     11.01.2017 + 18.01.2017 + 25.01.2017 
 

                     kostenfrei, keine Voranmeldung notwendig 
Ansprechpartnerin: Mag. Elisabeth Allacher    t: 0699 1700 5474  

 

 
 

KOBV – der Behindertenverband - Beratung von A – Z:  
 

Arbeitsrecht – Behindertengleichstellung – Behindertenpass – Gehbehindertenausweis -Befreiung KFZ-Versicherungssteuer – 

Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension – Kündigungsschutz – NOVA-Refundierung – Pflegegeld – Rehabilitation – 

Steuerfreibeträge – Unfallrenten – Verbrechensopfergesetz – Zuschüsse bei Ankauf eines KFZ  

Weitere Informationen auf www.kobv.at 

  

Sprechtage jeden 2. Donnerstag im Monat von 9 bis 10.30 Uhr in der Zentralmusikschule Neusiedl am See, Kirchengasse 3. 

Nächster Sprechtag am 12. Jänner 2017. 
 
 

Ansprechpartner des KOBV-Gols sind Obfrau Margarethe Heinrich. 

und Renate Göltl (Tel. 0650/860 28 35).  
 

 
Freitag, 13.Jänner 

2017  
 

um 17.00 Uhr 
in der NMS Gols 

Musik verbindet 
Ein Bläserkonzert der NMS Gols mit der 
HAK Frauenkirchen 
 

           Eintritt: Freie Spende 
 

http://www.kobv.at/
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Hunde nicht frei herumlaufen lassen 
 

Das Freilaufenlassen von Hunden und die Verschmutzung von öffentlichen Flächen durch  
Hundeexkremente wurde bisher schon häufig kritisiert.  
Da es nach wie vor diesbezüglich Beschwerden gibt, wird auf diesem Weg nochmals auf das Problem 
hingewiesen und ersucht, das Landes-Polizeistrafgesetz zu beachten, wonach der Halter eines Tieres  
dieses so zu verwahren hat, dass durch das Tier dritte Personen weder gefährdet noch über das  
zumutbare Maß hinaus belästigt werden. Als unzumutbare Belästigung wird darin insbesondere auch die 
Verunreinigung von Kinderspielplätzen und ähnlichen Flächen angeführt. 
 

 
 
         Der Bürgermeister  

                                 Dir. Hans Schrammel eh.        

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMATION DER BUCHHALTUNG DER GEMEINDE GOLS: EINZUGSERMÄCHTIGUNG 
         

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Marktgemeinde Gols, Unt. Hauptstr. 10, 7122 Gols widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Abgaben bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos einzuziehen. Damit ist 

auch meine/unsere kontoführende Bank ermächtigt die Lastschrift einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann nicht, wenn mein/unser Konto die erforderliche 

Deckung nicht aufweist. Ich/Wir habe(n) das Recht, innerhalb von 42 Tagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner/unserer Bank zu veranlassen. * auszufüllende 

Pflichtfelder; *) Gewünschte Abgabe ankreuzen, (Bitte senden Sie diese Einzugsermächtigung an die Gemeinde Gols, Unt. Hauptstr. 10, 7122 Gols oder geben Sie die Ermächtigung direkt im Gemeindeamt ab.) 

 

                                    
 ABGABENNUMMER * 
 

                                    
Name des Zahlungspflichtigen * 
 

                                                                
Anschrift des Zahlungspflichtigen 
 

                                                                
Name des Kontoinhabers * 
 

                                                                
IBAN *             BIC (SWIFT-Code) * 
 

___________________________________  __________________________________________________________ 

Datum      Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung Kontoinhaber  

 

 

Golser Volksfest – Jubiläumsumzug 2017 

 
Im Rahmen des 50. Golser Volksfests findet am Sonntag, den 13. August 2017 ein JUBILÄUMSUMZUG statt. 
Bei einer ersten Versammlung im November wurde vorgeschlagen, dass als Ziel etwa 50 Bilder angestrebt werden 
sollten. Viele Interessenten haben sich bereits gemeldet.  
 
Mit der Organisation wurde Herr HOL Klaus NOWIKOW (Telefon 0699/1947 2700) betraut.  
Bei Ideen und weiteren Anregungen, werden Sie gebeten, sich mit Herrn Nowikow in Verbindung zu setzen. 
 

Die nächste Zusammenkunft findet am Montag, den 16. Jänner 2017, 19 Uhr im Gasthaus Daniel statt. Alle 
Vereinsobleute, Vereinsfunktionäre, alle Golser Interessierte sind dazu herzlichst eingeladen.  
 

Wie bereits bekannt, finden im nächsten Jahr mehrere Jubiläen, unter anderem auch „800 Jahre Gols“, statt. 
Dazu wird ein geschichtlicher Bildband erscheinen.  
In diesem Zusammenhang ergeht noch folgendes Ersuchen: Sollten Sie noch alte Fotos zu den Themen 
„Menschen“, „Weinbau und Landwirtschaft“ und „Baukultur“ in Ihren Dachbodenarchiven aufbewahren, so geben 
Sie uns dies im Gemeindeamt bekannt, bzw. nehmen Sie bitte mit dem Bildbandbeauftragten der Gemeinde Herrn 
Friedrich Wieser,  Telefonnr.  0676 97 49 869 oder friedrich.wieser@bkf.at Kontakt auf.  
 

O Kanalbenützungsgebühr *) 

O Grundsteuer *)     

O Kindergartenbeitrag *)  
  


